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Der Kampf gegen Unkräuter 
erfordert innovative Methoden
Zweitägige Fachtagung „Unkräuter auf Wegen und Plätzen“ informierte über neue Erkenntnisse in der Unkrautregulierung. Von Dr. Verena Sohns

Die zweitägige Fachtagung zum 
Thema Unkräuter auf Wegen 
und Plätzen im Braunschweiger 

Johann Heinrich von Thünen-Institut 
(vTI) am 13. und 14. September war mit 
200 Teilnehmern aus dem gesamte Bun-
desgebiet gut besucht. Einige Vortrags-
themen stellen wir in der TASPO vor. 
Ausführlichere Berichte, etwa zu den 
Maschinenvorführungen und Praxiser-
fahrungen verschiedener Kommunen 
können Sie in einem der nächsten GaLa-
Bau-Reports lesen.

„Unkräuter auf Wegen und Plätzen 
nachhaltig, effektiv und günstig bekämp-
fen ist eine große Herausforderung, insbe-
sondere in einer Gesellschaft mit zuneh-
mendem Umweltbewusstsein und in Zei-
ten knapper Kassen“, sagte Peter Zwerger 
vom Julius Kühn-Institut. Enge rechtliche 
Vorgaben und sich abzeichnende gesetzli-
che Veränderungen und Neuerungen für 
die Unkrautbekämpfung auf Nicht- Kul-
turlandflächen erforderten neue innovati-
ve Verfahren und Methoden. 

Kontrollen in drei Bereichen
Ergebnisse des Pflanzenschutz-Kon-
trollprogramms stellte Dr. Karin Cors-
ten vom Bundesamt für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit vor. 
Der Schwerpunkt lag auf der Anwen-
dung von Pflanzenschutzmitteln (PSM) 
auf nicht landwirtschaftlich, forstwirt-
schaftlich oder gärtnerisch genutzten 
Freiflächen in den Jahren 2008 bis 2010.

 Seit 2004 gibt es bundesweite Stan-
dards für Kontrollen in drei Bereichen. 
Zum einen Kontrollen des Inverkehr-
bringens im Groß- und Einzelhandel, im 
Internet- und Versandhandel sowie in 
Zusammenarbeit mit dem Zoll. Weiter-
hin werden Anwendungskontrollen 
durchgeführt, einmal im Betrieb, wäh-
rend und nach der Anwendung auf be-
handelten Kulturflächen sowie auf nicht 
landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich 
oder gärtnerisch genutzten Flächen. Der 
dritte Bereich ist die Überwachung der 
Produktqualität von Pflanzenschutzmit-
teln. Die Hauptlast 
der Durchführung 
und Kontrolle liegt 
dabei auf den 
Pflanzenschutz-
diensten der Län-
der, zu deren Auf-
gaben auch die 
Ahndung von Ver-
stößen gehört.

Kontrolliert 
wurden Hafen- und Industriebahnen, In-
dustrie- und Gewerbeflächen, Siedlungs- 
und angrenzende Flächen, Landwirt-
schafts- und Gartenbauflächen sowie Flä-
chen, die aufgrund von Anlässen (etwa 
Anfragen, Anzeigen) aufgenommen wur-
den. Der Grund für den bundesweiten 
Kontrollschwerpunkt im Bereich Nicht-
kulturland lag in den hohen Beanstan-
dungsquoten in den Vorjahren. 

Die Einhaltung der besonderen Abga-
bebedingungen (nach § 3a Pflanzen-
schutz-Anwendungsverordnung), die 
Sachkunde des Verkäufers, die Einhal-
tung der Unterrichtungspflicht beim In-
verkehrbringen und die Einhaltung des 
Anwendungsverbots auf nicht landwirt-
schaftlich, forstwirtschaftlich oder gärt-
nerisch genutzten Flächen (§ 6 Abs. 2 
PflSchG) wurden besonders kontrol-
liert. Über das Programm sollen zudem 

Informationen über Verstöße bundes-
weit gesammelt und ausgewertet wer-
den. Weiterhin will man die Beratung 
intensivieren. Durchgeführt wurden fast 
4.000 Kontrollen zur Sachkunde, 400 
Testkäufe und rund 1.100 Kontrollen 
des Internet- und Versandhandels. In 
diesem Bereich waren die Beanstandun-
gen mit gut 25 Prozent besonders hoch.

Qualifikation oft unzureichend 
Viele Verstöße ergaben sich ebenso im 
Bereich Anwendung auf nicht beantrag-
ten Flächen etwa nach Anzeigen oder bei 
Verdacht (42 Prozent). In zehn Prozent 
der Fälle gab es Beanstandungen bei der 
Einhaltung erteilter oder abgelehnter 
Ausnahmegenehmigungen. Genauso 
hoch war der Prozentsatz der Beanstan-
dungen auf genehmigten Flächen. Auf 

Industrie und Ge-
werbeflächen wur-
den 119-mal (24 
Prozent) unzuläs-
sige PSM-Anwen-
dungen registriert, 
sowie auf Sied-
lungsflächen 
389-mal (63 Pro-
zent). Dieses betraf 
besonders Privat-

personen (215-mal) aber auch in 48 Fäl-
len sachkundige Dienstleister. Kommu-
nale Mitarbeiter ohne Sachkunde waren 
häufiger Verursacher von Verstößen als 
sachkundige Mitarbeiter.

Warum gibt es so viele Verstöße? „Oft 
ist die Qualifikation der Anwender nicht 
gegeben“, betonte Corsten. Als weitere 
Ursachen für die hohe Beanstandungs-
quote sieht sie die schwierige und un-
übersichtliche Rechtslage, den allgemei-
nen Kostendruck, Personalmangel sowie 
mangelndes Unrechtsbewusstsein und 
Gewohnheit bei der Anwendung. Gera-
de im kommunalen Bereich seien zu-
dem immer nur Stichproben möglich.

 Im Bereich Beratung beim Verkauf 
von Pflanzenschutzmitteln gab es bei 
401 Testkäufen von Pflanzenschutzmit-
teln zur Anwendung auf befestigten 
Freilandflächen 114 Beanstandungen 

(28 Prozent). Zumeist wurde nicht im-
mer ausreichend beraten und gegen die 
besonderen Abgabebedingungen gemäß 
§ 3a der Pflanzenschutz-Anwendungs-
verordnung verstoßen. Im Bereich Inter-
net- und Versandhandel wird die Ver-
stoß-Liste von der Abgabe nicht zugelas-
sener Pflanzenschutzmittel angeführt 
(152-mal). 

Weitere Infos unter www.bvl.bund.de/ 
psmkontrollprogramm

Glyphosat-Funde im Grundwasser
Über das Risikomanagement für gly-
phosathaltige Pflanzenschutzmittel im 
Zulassungsverfahren referierte Dr. 
Christine Kula, Bundesamt für Ver-
braucherschutz und Lebensmittelsi-
cherheit. Besonderheiten der Anwen-
dung von PSM auf befestigten Flächen lie-
gen insbesondere in der größeren Gefahr 
der Abschwemmung in Oberflächenge-
wässer und in die Kanalisation, als bei 
Anwendung auf landwirtschaftlich ge-
nutzten Böden, so Kula. Zudem sei das 
Abbauverhalten der Wirkstoffe verändert.

Die Anwendung von PSM auf nicht 
landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich 
oder gärtnerisch genutzten Freilandflä-
chen sei grundsätzlich verboten, jedoch 
könnten Ausnahmegenehmigungen in 
besonderen Fällen erteilt werden. Die 
Kennzeichnung auf der Verpackung (NS 
660) weist jeden Anwender auf die Ge-
nehmigungspflichten für die Anwen-
dungen auf Nichtkulturland hin. Zuwi-
derhandlungen können mit einem Buß-
geld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro 
geahndet werden.

Nach Anlage 3 der Pflanzenschutz-
Anwendungsverordnung ist die An-
wendung von Glyphosat auf nicht ver-
siegelten Flächen verboten. Als nicht 
versiegelte Flächen gelten mit Schlacke, 
Splitt, Kies und ähnlichen Materialien 
befestigte Wege, Plätze sowie sonstiges 
Nichtkulturland. Ebenso auf oder un-
mittelbar an Flächen, die mit Beton, Bi-
tumen, Pflaster, Platten und ähnlichen 
Materialien versiegelt sind. Es sei denn, 
die zuständige Behörde schreibe mit der 
Genehmigung ein Anwendungsverfah-

ren vor, mit dem sichergestellt ist, dass 
die Gefahr der Abschwemmung nicht 
besteht.

Glyphosat steht zurzeit bei der EU-
Wirkstoffprüfung auf der „Positivliste“. 
Eine turnusmäßige Neubewertung ist in 
Vorbereitung. Nach den Aufnahme-
richtlinien der Europäischen Union sind 
die EU-Länder gehalten, bei Anwen-
dung auf Nichtkulturland dem Grund-
wasserschutz besondere Aufmerksam-
keit zu widmen. 

Glyphosat ist zurzeit kein prioritärer 
Stoff laut Wasserrahmenrichtlinie. Die 
Analysemöglichkeiten hätten sich aller-
dings verbessert (der Wirkstoff ist leich-
ter nachzuweisen), so dass ein intensi-
viertes Monitoring der Länder zu erwar-
ten sei. Die Toxizität im Wasser ist mo-
derat, jedoch wurden zum Teil hohe 
Konzentrationen in Oberflächengewäs-
sern gemessen, so Kula. Der Wirkstoff 
ist im Boden nicht besonders mobil, 
dennoch gebe es immer wieder Funde 
im Grundwasser.

Umsichtiger Umgang erforderlich
Für glyphosathaltige Pflanzenschutzmit-
tel mit dem Beistoff Tallowamin, der zu 
schweren Haut- und Augenreizungen 
führen kann, gelten strenge Auflagen bei 
der Anwendung, so Kula. Etwa das Tra-
gen von Schutzanzügen. Nachfolgear-
beiten müssen zeitlich um einen Tag 
verschoben werden. Tallowaminhaltige 
Glyphosat-Formulierungen werden kri-

tisch gesehen, auch wegen ihrer endo-
krinen Wirkungen auf Amphibien und 
Fische, erläuterte Kula.

 Der Inlandsabsatz von herbiziden 
Wirkstoffen liegt bei 16.000 bis 18.000 
Tonnen pro Jahr. Die Anwendung des 
Wirkstoffes Glyphosat finde in allen Be-
reichen und in nahezu allen Kulturen 
statt. Laut Kula ein Grund dafür, warum 
die Anwendung in Deutschland stark 
zunehme. 

„Die Funde in Oberflächengewässern 
sind allerdings bedenklich, die Zunah-
me des Anwendungsumfangs von Gly-
phosat ist insgesamt kritisch zu sehen“, 
sagte Kula. Die Anwendungsverbote 
sollten unbedingt eingehalten, Standorte 
genau geprüft und die Vorgaben für die 
Anwendung streng eingehalten werden. 
Kula appellierte für einen vorsichtigen 
und umsichtigen Umgang mit diesem 
Wirkstoff. �

Mehr unter www.jki.bund.de  
oder www.vti.bund.de

Info

� Glyphosat: herbizider Wirkstoff, etwa 
in Roundup enthalten. Chemisch: 
N-(Phosphonomethyl)glycin

� Tallowamine: Netzmittel in Breit-
bandherbiziden, um die Haftung an 
Pflanzen zu erhöhen. Chemisch: poly-
ethoxylated tallow amine (POEA) (rh)

„Die Funde in  
Oberflächengewässern sind  
bedenklich, die Zunahme 
des Anwendungsumfangs  

von Glyphosat ist  
kritisch zu sehen.“

Dr. Christine Kula,
Bundesamt für Verbraucherschutz  

und Lebensmittelsicherheit

Die Tagung besuchten vor allem Verantwortliche aus dem kommunalen und gewerblichen Bereich, Dienstleister sowie Vertreter des Pflanzenschutzdienstes und relevanter Verbände.

Dr. Karin Corsten. Dr. Christine Kula Fotos: Verena Sohns
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misch auf zehn Standorten in der 
Innenstadt getestet, mit ähnli-
chen Ergebnissen wie bei den 
ersten beiden Verfahren. Insbe-
sondere Löwenzahn erweist sich 
bei allen Varianten als Überle-
benskünstler. Deutlich bessere 
Ergebnisse ließen sich bei einer 
Langzeit-Anwendung des Heiß-
wasser-Heißdampfgemisches er-
zielen. Bei dreijähriger Anwen-
dung und drei bis vier Behand-
lungen verringerte sich der Un-
krautbesatz deutlich. Heiß-
schaum habe tendenziell eine 
längere Wirkungsdauer und hö-

F a c h t a g u n g  U n k r ä u t e r  a u f  W e g e n  u n d  P l ä t z e n

Hans Dampf in allen Gassen?
Unkrautbekämpfung: Chemisch, mechanisch oder mit Heißschaum und Heißdampf. Von Dr. Verena Sohns

Als eine schonende Methode zur 
Unkrautbekämpfung sind in den 
vergangenen Jahren unterschied-
liche Verfahren auf den Markt 
gekommen, die mit Hitze, Heiß-
dampf oder Heißschaum den 
 unerwünschten Beikräutern auf 
Wegen und Plätzen zu Leibe 
 rücken.

Wann deren Einsatz sinnvoll 
ist, wie viele Pflegegänge notwen-
dig sind – und wo bislang noch 
die Grenzen liegen, das war ein 
Thema auf einer zweitägigen 
Fachtagung, zu der Mitte Sep-
tember 2011 das Julius-Kühn-In-
stitut nach Braunschweig einge-
laden hatte (siehe auch TASPO 
Nr. 42/2011)

Ralf Dittrich vom Sächsischen 
Landesamt für Umwelt, Land-
wirtschaft und Geologie berich-
tete über Untersuchungen zum 
Auftreten von Unkraut, die in 
Chemnitz und Umgebung in den 
Jahren 2006 bis 2008 auf 52 Flä-
chen durchgeführt wurden. Da-
bei wurden mehr als 70 verschie-
dene Unkrautarten gefunden. 
Auf 20 Flächen wurde zusätzlich 
für jede Art der Deckungsgrad 
bonitiert. Als Ergebnis konnte 
 eine Top-Ten-Liste erstellt wer-
den, angeführt von der Jährigen 
Rispe, die auf 100 Prozent der 
Flächen auftrat. Dicht gefolgt 
von Löwenzahn (über 90 Pro-
zent) und dem Laubmoos mit 
über 80 Prozent. Weitere Arten 
waren Breit-Wegerich, kanadi-
sche Goldrute als Einwanderer, 
Liegendes Mastkraut, Strahlen -

lose Kamille, Vogelknöterich, 
Hirtentäschel und Lebermoos. 
Die ersten drei genannten Arten 
nahmen auch auf den bonitierten 
Flächen (Deckungsgrad) die 
größten Anteile ein.

Um die Wirkung der Heiß-
schaumbehandlung zu testen, 
wurden Untersuchungen auf ins-
gesamt neun Flächen mit stärke-
rem Unkrautbesatz durchgeführt 
(drei Flächen mit Pflaster, sechs 
Flächen mit Steinsand). Es wurde 
optisch ein gutes Ergebnis erzielt, 
wie sich aber zeigte, kam es be-
reits wenige Tage nach der Be-

handlung teilweise zu einem 
Neuaustrieb von Löwenzahn. Bei 
Moos konnte ein höherer Wir-
kungsgrad erzielt werden. Mit 
Heißschaum sei eine gute Wir-
kung gegen einjährige Unkräuter 
und Ungräser („Samenunkräu-
ter“), etwa die Jährige Rispe und 
ebenso gegen Laubmoos zu er-
zielen, fasste Dittrich zusammen. 
Nicht ausreichend sei die Wir-
kung gegen mehrjährige Unkräu-
ter („Wurzelunkräuter“) bei zwei 
Behandlungen pro Jahr.

Für das Heißdampf-Verfahren 
mit bis 170 Grad Hitzewirkung 
wurden Untersuchungen auf elf 
Standorten mit stärkerem Un-
krautbesatz in der Chemnitzer 
Innenstadt auf Pflasterflächen 
durchgeführt. Auch hier zeigte 
sich eine gute Wirkung gegen 
einjährige Unkräuter und eine 
eher gute Wirkung gegen Laub-
moos, jedoch ebenso ein Wieder-
austrieb besonders bei mehrjäh-
rigen Unkräutern. Die Wirkung 
wurde als nicht ausreichend ge-
gen mehrjährige Unkräuter 
(„Wurzelunkräuter“) bei drei und 
vier Behandlungen eingestuft.

Als drittes Verfahren wurde 
das Heizwasser-Heißdampfge-

here Wirkungsgrade als Heiß-
dampf oder Heißwasser-Heiß-
dampfgemisch. Die Wirkung ge-
gen einjährige Unkräuter und 
Moose sei gut, gegen mehrjähri-
ge Unkräuter seien zwei bis vier 
Anwendungen nicht ausrei-
chend. Keines der Verfahren 
konnte alle Unkrautarten voll-
ständig bekämpfen, fasste Dit-
trich abschließend die Ergebnisse 
zusammen.

Praxis-Vorführungen
Frank Reichel von der Landwirt-
schafskammer (LWK) Nord-
rhein-Westfalen, präsentierte an-
schließend die Vorführgeräte als 
Vorbereitung für die praktischen 
Vorführungen.

Er wies darauf hin, dass es kein 
Gerät für alle Flächen und Pro-
bleme geben könne. Und vor der 
Pflege seien Fragen der Anlage 
und mögliche Umgestaltungen 

von Flächen ebenso wichtige 
Punkte. „Man kann sich das Le-
ben auch leichter machen“, so 
Reichel und zeigte verschiedene 
Varianten der Umgestaltung. 
Beispielsweise wurden alte Steh-
tribünen in einem Stadion abge-
rissen und zur Rasenfläche um-
gewandelt. Parkplätze mit Rasen-
gittersteinen, begrünte Fried-
hofswege sowie Sportplatzseg-
mente oder Zuschauerbereiche 
mit Magerrassen seien deutlich 
pflegeleichter.

Reichel unterteilte die Vorstel-
lung der Pflegemaschinen in me-

chanische, thermische und che-
mische Verfahren. Zur ersten 
Gruppe gehörte Wildkraut-Hex 
AS 50, verschiedene Pflegema-
schinen wie die Wildkrautbürste 
UB 500, der City-Ranger 2200, 
Voss – Wildkrautputzer (als 
Front- oder Heckanbau) und der 
Voss – Federzinkenegalisierer 
(Typen FZE 1100 bis 2200).

 Im Rahmen der thermischen 
Verfahren wurde vorgestellt: Der 
Geysir (Heißwasser/Heißdampf-
gerät), Wave Mid Series (Heiß-
wasser/Heißdampfgerät), Wave 
Sensor Series (Heißwasser-Ge-
rät), HWS 9 HeissWasser & 
Schaum-Verfahren, HWS 26 
HeissWasser & Schaum-Verfah-
ren, ElmoTherm 2 (Heißwasser-/
Schaumverfahren), City Comfort 
Combi 100 Heißluft-Recycling, 
Combi Compact Heißluft-Recyc-
ling und das Anbaugerät Zacho 
Heißluft-Systeme UKB 1000.

 Zu den chemischen Verfahren 
gehören das Rotofix – Walzen-
streichverfahren, Mankar HQ 
Unima City mit/ohne Infrarot-
Sensoren und als Spritzanwen-
dung Weed – IT MK II.

„Die Eierlegende-Wollmilch-
sau“ haben wir auch noch nicht 
gefunden“, so Reichel abschlie-
ßend. Wichtig sei, dass der 
Mensch mit Fachkenntnis, aus-
reichend finanziellen Mitteln 
und erfahrenen Mitarbeitern die 
passenden Pflegekonzepte entwi-
ckelt. Damit steht und fällt jedes 
Gerät und jedes Verfahren.

Mit viel Dampf ging es in Braunschweig zur Sache. Fotos: Dr. Verena Sohns

Breitenvariable Karrenspritze für Reihenkulturen und Wege.

Schnell vor Ort: System Wave     Auf Pflaster lässt sich mechanisch bis an die Kanten arbeiten.

A r b e i t s k r e i s  

Wasser- und Pflanzenschutz
Verbände und Unternehmen der 
Wasserwirtschaft, des Garten- 
und Landschaftsbaus, die Land-
wirtschaftskammer NRW, Um-
weltbehörden und Pflanzen-
schutzmittelanbieter haben sich 
in einem Arbeitskreis zusam-
mengeschlossen, der sich dem 
Thema Wasser- und Pflanzen-
schutz annimmt. 

Die Ziele liegen in einem 
Schutz der Gewässer vor dem 
Eintrag von Pflanzenschutzmit-
teln aus dem häuslichen oder 
kommunalen/gewerblichen Be-
reich (Freiflächen-Pflege). Darü-
ber hinaus stellt der Arbeitskreis 

Informationen rund um die Un-
krautentfernung für Verbraucher 
sowie die Verantwortlichen in 
der kommunalen und gewerbli-
chen Freiflächen-Pflege bereit. 
Nicht zuletzt liegt ein Ziel des Ar-
beitskreise darin, eine  Informati-
onsplattform für Mitarbeiter des 
Handels zu bieten, die für den 
Verkauf von Pflanzenschutzmit-
teln zuständig sind.

 Die Anstöße für die Gründung 
im Jahr 1994, damals als „Ar-
beitskreis Pflanzenschutzinfor-
mation“, waren Pflanzenschutz-
mittelfunde im Grundwasser, ei-
ne verbreitete Unkenntnis bei 

Anwendern und die unzurei-
chende Unterrichtung beim Ver-
kauf. Betroffene Gruppen sollten 
sensibilisiert werden, daher wur-
den zahlreiche Informationsme-
dien entwickelt, darunter etwa 
der Flyer „Unkrautfrei ohne 
Reue“. 

Auf der Internetseite des Ar-
beitskreises sind Informationen 
für verschiedene Zielgruppen 
hinterlegt. Der Arbeitskreis um-
fasst mittlerweile einen großen 
Teilnehmerkreis. (vs)

Kontakt:
 www.wasser-und-pflanzen

schutz.de 

B i o z i d - V e r o r d n u n g  f ü r  2 0 1 3  g e p l a n t

Grenzen von Bioziden
Dr. Carsten Bloch, Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz- und Arbeits-
medizin (BAuA), stellte in sei-
nem Vortrag die Einsatzmöglich-
keiten und Grenzen von Biozi-
den dar. Allgemein sei oft unklar, 
ob es sich bei einem Mittel um 
ein Biozid oder um ein Pflanzen-
schutzmittel handelt. 

Als Biozide gelten „Wirkstoffe 
oder Zubereitungen, die dazu be-
stimmt sind, auf chemischem 
oder biologischem Wege Schad-
organismen zu zerstören, abzu-
schrecken, unschädlich zu ma-
chen, Schädigungen durch sie zu 
verhindern oder sie in anderer 

Weise zu bekämpfen.“ Es sind al-
so Wirkstoffe mit allgemeiner 
oder spezieller Wirkung gegen 
Schadorganismen.

Nach der Biozidrichtlinie gibt 
es 23 Produktarten, darunter 
zum Beispiel Nr. 8 Holzschutz-
mittel oder Nr. 14 Rodentizide. 
Mittel zur Vernichtung uner-
wünschter Pflanzen sind gemäß 
der (alten) Richtlinie Pflanzen-
schutzmittel und keine Biozide. 
Grundsätzlich darf die Einstu-
fung nicht bereits woanders 
 geregelt sein. Algezide zum 
Schutz von Pflanzen fallen daher 
unter Pflanzenschutzmittel, an-

dere Algezide jedoch unter Bio-
zide. Eine neue Biozid-Verord-
nung wird voraussichtlich 2013 
in Kraft treten.

Fazit: Alles was gegen Un -
kräuter auf Wegen eingesetzt 
wird, fällt unter Pflanzenschutz-
mittel, ausgewiesene Mittel ge-
gen Algen unter Biozide. Verwir-
rend dabei: Beispielsweise fällt 
ein Steinreiniger für Terrassen, 
von der BAuA als Biozid unter 
einer Registriernummer zugelas-
sen, trotzdem unter Pflanzen-
schutzmittel. (vs)

Mehr unter: 
 www.zulassungsstelle-biozide.de

pflege
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20 Jahre ohne Herbizide
„Münster ist eine grüne Stadt, 
mit großem Freizeit- und Erho-
lungsdruck. Wir haben circa eine 
Million Fahrräder, 354 Hektar öf-
fentliche Grünflächen, 63 Hektar 

Spielplätze, 23 Hektar Radwege, 
41 Hektar Sport und 122 Hektar 
Friedhöfe“, gab Jürgen Staubbach 
vom Amt für Grünflächen und 
Umweltschutz einen Überblick. 
Insgesamt sind vor Ort 135 Mit-
arbeiter tätig, dazu kommen 30 
Mitarbeiter in der Verwaltung. 
Während sich der Personalstand 
im letzten Jahrzehnt nicht we-
sentlich verändert hat, haben 
sich die öffentlichen Grünflächen 
dafür mehr als verdoppelt. 

Im Jahr 1990 hat der Rat der 
Stadt Münster einen Verzicht auf 
Pflanzenschutzmittel beschlos-
sen. Die Grundlagen dafür lau-
ten: mehr „Toleranz“ gegenüber 
grünen Flächen, Bekämpfung 
von Wildkräutern mit alternati-
ven Verfahren, Umgestaltung be-
stehender Flächen und die Redu-
zierung der befestigten Flächen 
bei Neuplanungen auf ein Min-
destmaß. Auch in Münster wur-
den verschiedene Praxisversuche 
mit den unterschiedlichen Ver-

Arbeit, die ständig nachwächst
Erfahrungen der Kommunen bei der Unkrautbekämpfung. Von Dr. Verena Sohns

Kommunen kämpfen land-
auf landab gegen die Ver-
unkrautung von Fahr- und 

Gehwegen, Plätzen oder Baum-
scheiben. Die Fachtagung zum 
Thema Unkräuter auf Wegen 
und Plätzen gab hier Einblicke, 
wie verschiedene Städte das Pro-
blem angehen. 

Peter Boas vom Pflanzen-
schutzamt Berlin informierte 
über die Erfahrungen mit dem 
Rotofix-System in der Großstadt. 
Dabei unterstrich er, dass es kein 
Verfahren gebe, das einem nach 
nur einem Durchgang „Ruhe ge-
be“. Eine kontinuierliche Pflege 
müsse sein, denn Anwohner und 
die Öffentlichkeit reagierten heu-
te schnell auf Pflegerückstände. 
Zudem komme auf verwilderten 
Straßen schnell auch ein Müll-
problem dazu.

In Berlin reinigen die Stadtrei-
nigungsbetriebe täglich rund 
4.000 Kilometer. Das Rotofix ist 
ein Baustein im Berliner Logis-
tiksystem auf Grundlage einer 
Ausnahmegenehmigung, um 
Bür gersteige wieder in einen 
 verkehrssicheren Zustand zu ver-
setzen und Folgekosten zu ver-
meiden. Oft sind es Plattenwege 
mit Kleinsteinpflastersaum, der 
sich schnell begrünt und über-
wucherte Grünstreifen.

Die Antragstellung erfolgt nur 
nach vorherigem Flächenmonito-
ring. Vorgesehene Straßen müs-
sen angezeigt werden. Die An-
wendung wird ausschließlich 
durch ausgebildete Mitarbeiter 
durchgeführt (zukünftig nur noch 
mit Sachkunde-Nachweis). Ver-
wendet wird Roundup als einma-
lige Anwendung im Streichver-
fahren mit Zusatz zur Schaumbil-
dung (Palmolive ultra) und nur in 
den Monaten Mai bis September 
(eine Anwendung je Vegetations-
periode). Die Mitbehandlung von 
Grünstreifen und Baumscheiben 
ist unzulässig. Pflanzenbestände 
über zwanzig Zentimeter müssen 
gemäht werden. Die Pflanzenhö-
he für die Anwendung muss min-
destens fünf Zentimeter hoch 
sein, sonst funktioniert das 
Streichverfahren nicht.

„Der Gewässerschutz findet 
besondere Beachtung“, so Boas. 
Straßen in ausgewiesenen Was-
serschutzgebieten sind ausge-
schlossen. Die Auffangwanne ist 
bei jedem Einsatz mitzuführen, 
um in Pausen Flüssigkeiten auf-
fangen zu können. „Sehr wichtig 
ist, dass nach zwei Wochen mit 
Freischneider oder Wildkraut-
Hex nachgearbeitet werden 
muss. Diese Maßnahme ent-
scheidet über die Sinnhaftigkeit 
dieses Verfahrens. Sonst lassen 
Sie es lieber!“, betonte Boas.

Das Rotofix-Verfahren kann 
und darf nicht als Routinemaß-

nahme im Rahmen der Straßen-
reinigung eingesetzt werden, so 
das Fazit von Boas. Nach einer 
mehrjährigen Anwendung auf 
sanierungsbedürftigen Wegen 
sind später dann wieder mecha-
nische Methoden anzuwenden. 
Positive Seiten des Verfahrens 
sind der geringe Energiever-
brauch, auch gibt es keine Ge-
räuschbelästigung und kaum 
Versatz auf die Straßen. 

Zu beachten sei, dass eine ord-
nungsgemäße Entsorgung von 
Restmengen teuer sei. In Berlin 
werden die Restbrühen in Kanis-
tern gesammelt und verbrannt.

Manpower gegen Unkraut
Klaus-Werner Wirths, AWB Ab-
fallwirtschaftsbetriebe Köln, be-
richtete über die Wildkräuterbe-
seitigung im Fokus der Straßen-
reinigung. Früher lag die Verant-
wortung für die Beseitigung 
beim Baulastträger (Amt für 
Straßenbau), heute ist es nach 
Satzung der Stadt eine Aufgabe 
der Abfallwirtschaftsbetriebe. 
Die AWB haben als GmbH keine 
 hoheitlichen Aufgaben mehr. In 
Köln wurde ein umfassendes 
Pflegekonzept entwickelt, die 

Kosten liegen bei rund 1,5 Mil-
lionen Euro im Jahr. Das Grup-
penkonzept umfasst 13 verschie-
dene Stadtteile, für die je eine 
Mannschaft (25 bis 45 Personen) 
mit einem Gruppenleiter verant-
wortlich ist.
 Der Gruppenleiter ist über eine 
spezielle Telefonnummer für je-
den Bürger erreichbar. Er plant 
eigenverantwortlich die Einsätze. 
Die Unkrautbeseitigung erfolgt 
fast ausschließlich manuell und 
mechanisch, nur zwei Flächen 
werden über eine Ausnahmege-
nehmigung mit Herbiziden be-
handelt.

Die festen Reviere sind mit 
 allerlei Geräten ausgestattet, wie 
Fugenkratzer, verschiedene Kehr -
maschinen (ausgerüstet mit 
Wildkrautbesen), einer Hako-
Kleinmaschine und der Wild-
kraut-Hex, die als sehr praxis-
tauglich empfunden werde. Auch 
Freischneider kommen zum Ein-
satz, sind aber nach wie vor im 
urbanen Umfeld sehr unfall-
trächtig. Auch ein Rotofixgerät 
ist vorhanden, aber so gut wie 
nicht im Einsatz. Wirths bestä-
tigte die Berliner Erfahrungen, 
man brauche trotzdem Manpo-
wer für die Nachbereitung, sonst 
könne man das Unkraut auch 
gleich stehen lassen.

Für Köln wurden drei ver-
schiedene Kategorien (Stufen 
eins bis drei) entwickelt, also Flä-
chen mit hoher, mittlerer und ge-
ringer Pflegeintensität. Eventflä-
chen werden mehrmals am Tag 
gereinigt, andere mehrere Male 
die Woche bis hin zu einmal pro 
Woche an Ausfallstraßen. 

Für die Erfolgskontrolle und 
für die Dokumentation wird  
das DQS-System der Firma Infas 
 eingesetzt. Hier werden nach 
dem Zufallsprinzip Straßen 
 ausgewählt, kontrolliert und 
auch benotet.

fahren gemacht. „Sechs bis acht 
Wochen sind für einen nachhal-
tigen Praxistest nötig, um die 
verschiedenen Aspekte wirklich 
kennenzulernen, dazu gehören 
auch die Lohnkosten“, sagte 

Staubbach. Zur optimalen Aus-
lastung ist  eine entsprechende 
Routenplanung nötig. Viele be-
stehende Flächen wurden umge-
staltet, entsiegelt und mit einem 
Splittgemisch und eingemischten 
Sedumarten gestaltet. Man ver-
suche bei Neubaumaßnahmen 
die befestigten Flächen zu redu-
zieren und die Unterhaltung bei 
der Planung der Neuanlage mit 
einzubringen.

Baumscheiben-Sanierung
Welche praktikablen Lösungen 
zur Bekämpfung und Vorbeu-
gung von Wildkräuterbewuchs 
auf Wegen und Plätzen gibt es? 
Hans-Heinz Hübers, Umweltbe-
triebe der Stadt Kleve, ging dabei 
insbesondere auf die Pflege von 
Baumscheiben ein. Will man sau-
bere Plätze ohne Chemie muss 
die Pflege schon bei der Anlage 
mit geplant werden, betonte auch 
Hübers diesen Aspekt. Die Preise 
seien natürlich ein wichtiger Fak-

tor. Für wassergebundene Wege 
mit viel Moos und Algenbesatz 
setzen die Umweltbetriebe teil-
weise andere Deckenmaterialien 
wie Dolomit-Brechsand ein. Die 
Außenbereiche werden mit 
 Stihl-Kehrmaschinen abgefegt. 
Eine weitere optische Verbesse-
rung des Stadtbildes ergibt sich 
durch die Sanierung von Baum-
spiegeln, die oft stark verunkrau-
tet und mit Hundekot und Müll 
versehen sind. Angelegt wurden 
Versuchsflächen mit Wildkraut-
bewuchs sowie Versuche mit 
leichter Versiegelung durch Bo-
denhilfsstoffe (Stabilizer zur 
Wasserspeicherung/Phermazym 
als Biokatalysator).

Für die Sanierung der Baum-
spiegel wurde der Mutterboden 
ausgebaut, mit Lava aufgefüllt 
und dann das Deckmaterial auf-
gebracht. Die Spiegel bleiben 
über die Vegetationsperiode 
recht sauber ohne Begrünung, 
sagte Hübers. Die Kosten pro 
Quadratmeter liegen zwischen 
45 und 47 Euro, die Bodenhilfs-
stoffe haben daran einen Anteil 
von sechs Euro – ein nicht uner-
heblicher Kostenfaktor bei etwa 
9.000 offenen Baumscheiben. Je-
doch seien die Erfolge langfristig 
zu sehen, die Pflegeintensität 
nehme deutlich ab. Moränensplit 
2/5 habe sich als wirksamer Un-
krautvernichter erwiesen (Kos-
ten: etwa 35 Euro/ Tonne). Ab-
schließend stellte Hübers noch 
eine wirkungsvolle Methode zur 
Unkrautbeseitigung vor: Auf 
Klinkerpflasterflächen wird vor 
großen Veranstaltungen eine 
leichte Splitt-Schicht aufgetra-
gen. Die Plätze werden durch die 
Begehung der Besucher gesäu-
bert und hinterher abgefegt. Der 
gewaschene Feinsplitt kann wie-
derverwertet werden. Eine ganz 
eigene Form von Bürgerengage-
ment. �

Die Kommunen sind sich einig: Wird nach einem Pflegedurchgang nicht nachgearbeitet, kann man das Unkraut „auch gleich stehen lassen“. Foto: Imago

 Vielerorts erfolgt die Wildkrautbekämpfung vorwiegend mechanisch. 

„So richtig eingeheizt“ wird dem Unkraut mit dem Adler City Comfort 
Combi 100. Fotos (2):Dr. Verena Sohns
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